
Übersicht über die zur Meldung einzureichenden Unterlagen 
 

Diese Liste ist erstellt nach den Prüfungsbestimmungen der Konföderation der 
ev.  Kirchen in Niedersachsen von 2005. Im Zweifel schauen Sie bitte in die 
Prüfungsbestimmungen oder fragen im Ausbildungsdezernat Ihrer 
Landeskirche nach. 
 
 
Anforderung Vorhanden
Zeugnis über die bestandene 
Zwischenprüfung 

 

Sprachen: Latinum, Hebraicum, 
Graecum 

 

Biblicum AT und NT  
Philosophicum 
20 Min mdl. Prüfung an einer 
ev.- theolog. Fakultät; 
Überblickskenntnisse der 
Philosophiegeschichte, 
vertiefend einen philosoph. 
Entwurf 

 

Religionswissenschaft 
20 Min mdl. Prüfung an einer 
ev.-theolog. Fakultät; 
Überblickskenntnisse einer 
lebenden nichtchristlichen 
Religion 

 

Teilnahmescheine an 
Hauptseminaren: 
Auch benotete Scheine sind 
Teilnahmescheine!! 

 

AT  
NT  
KG  
ST  
PT  
3 benotete 
Hauptseminarscheine,            1 
benoteter Proseminarschein: 
Von den HS-Teilnahmescheinen 
müssen drei aufgrund einer 
wissenschaftl. Hausarbeit 
benotet sein; diese aus den 
Fächern AT NT KG ST; in dem 
Fach, in dem kein benoteter 
Schein vorgelegt wird muss eine 

 



PS-Arbeit geschrieben worden 
sein 
AT  
NT  
KG  
ST  
Benoteter homiletischer 
Entwurf 

 

Benoteter Unterrichtsentwurf  
Landeskirchliches Praktikum 
Mind. vier Wochen lang; bei 
einer Pastorin/einem Pastor der 
ev. luth. Landeskirche 
Hannovers; anderes auf 
Absprache mit dem 
Ausbildungsdezernat 

 

Lebensbeschreibung mit 
Studienbericht 
Der Lebenslauf soll um 
Besonderheiten während der 
Zeit des Studiums ergänzt 
werden so z.B. Verheiratung, 
Auslandsaufenthalte, Praktika, 
Studienorte, besondere 
Studienschwerpunkte (was war 
mir wichtig ect.) 

 

Geburtsurkunde  
Taufurkunde und 
Konfirmationsschein 

 

Führungszeugnis  
Nachweis der Mitgliedschaft in 
einer der EKD-Gliedkirchen 

 

Abiturzeugnis oder gleichwertig 
anerkanntes Zeugnis 

 

Studienbuch mit 
Immatrikulationsbescheinigung 
oder 
Exmatrikulationsbescheinigung 
Original und Kopie! 

 

Ausgefüllter Fragebogen und 
Nachweisbogen zur Meldung 
zum Ersten Examen gibt es 
unter 
www.landeskonventhannover.de 
unter der Rubik Examen zum 
runterladen. Achtung: Achtet 
darauf nach welcher Ordnung 

 



ihr Examen macht. Ladet den 
richtigen Bogen runter! 
Alle oben genannten Scheine 
und Nachweise 

 

Weiter Scheine über besuchte 
Seminare 

 

Angaben zu vorangegangenen 
Meldung zur Ersten 
theologischen Prüfung und 
deren Erfolge auch wenn ihr 
euch noch nie gemeldet habt ist 
es erforderlich, dass ihr dies 
aufschreibt. 

 

Erklärung darüber, dass man 
sich bis zum Abschluss des 
Prüfverfahrens nicht an anderer 
Stelle zur Ersten theologischen 
Prüfung melden wird 

 

Mitteilung darüber, ob man bei 
den mündlichen Prüfungen 
Zuhörer zulassen möchte oder 
nicht. 

 

 
Ein paar Tipps zum Schluss: 

1. Wenn ihr euch nicht sicher seid: Fragt bei Frau Hansen bzw. bei Frau von Lingen 
nach!! 

2. Reicht keine Originale ein, sondern (beglaubigte) Kopien (außer beim Studienbuch) 
3. Rechtzeitig um alle Unterlagen kümmern! Das Landeskirchenamt nimmt keine 

verspäteten oder unvollständigen Meldungen an. 
4. Unterschreibt alle Erklärungen mit Datum. 
5. Schickt eure Meldung per Einschreiben, dann seid ihr sicher, dass sie angekommen 

ist. 


